
Gemeinde Saaldorf-Surheim 

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) 
24. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Saaldorf-Surheim; 

Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses nach§ 2 Abs. 1 BauGB
sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB 

Der Gemeinderat der Gemeinde Saaldorf-Surheim hat in der Sitzung am 21. Mai 2026 gemäß §2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den 
Flächennutzungsplan im Bereich von Abtsdorf zu ändern. 
Der Geltungsbereich der Änderung umfasst einen ca. 8,7 ha. Großen Bereich im Ortsteil Abtsdorf und ist aus nachstehendem Lageplan 
(ohne Maßstab) ersichtlich. 

Ziel der Änderung ist es den Flächennutzungsplan an die derzeitigen Gegebenheiten und Ziele anzupassen und eine moderate 
Erweiterung für künftige Vorhaben zu ermöglichen. Dadurch soll auch dem anhaltenden Bedarf der örtlichen Bevölkerung an zusätzlichem 
Wohnraum nachgekommen werden. Gleichzeitig soll der Fortbestand der bestehenden landwirtschaftlichen Betriebe gesichert werden. 

Der Vorentwurf der 24. Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 24.06.2026 mit Begründung 
kann in der Zeit 

vom Mittwoch, 15. Juli 2026 bis einschließlich Freitag, 4. September 2026 

im Internet auf der Homepage der Gemeinde Saaldorf-Surheim (www.saaldorf-surheim.de) unter „Gemeinde & Verwaltung -
Bauleitplanung - laufende Verfahren" eingesehen werden. 

Außerdem liegen die Unterlagen in diesem Zeitraum während der allgemeinen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung im 2. 
Obergeschoss des Rathauses in Saaldorf, Moosweg 2 öffentlich aus. 

Aus den Unterlagen kann sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke 
sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten. 




